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Ein Nein aus tiefster Überzeugung 
ist besser und größer als ein Ja, das nur gesagt wird, 

um zu gefallen oder um Schwierigkeiten zu vermeiden.
Mahatma Gandhi
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einfach viel drin

Kleinheubach

Inhaberin: Heike Muckel
In der Seehecke 1
63924 Kleinheubach

Mo+Di: 9:00 - 18:00 Uhr
Mi: 9:00 - 15:00 Uhr
Do+Fr: 9:00 - 18:00 Uhr
Sa: 9:00 - 13:00 Uhr

Tel.: 09371 / 650 42 54
Fax:  09371 / 650 69 89

@ https://kleinheubach.easyapotheken.de
kleinheubach@easyapotheken.de

Unsere easyAngebote gültig vom 01.02.-28.02.18

Vitamin B-Komplex-ratiopharm Kapseln            
Nahrungsergänzungsmittel

UVP** 16,95€

9.99€
60 Kapseln

-41,0%

 

  

 

 € 

 

  

ACC akut 600 mgNasenDuo Nasenspray

 

Sonderpreis AVP** 12,48€

7. 39 
€ 

AVP** 11,96€

6.99€

 

Sonderpreis AVP** 12,48€

7. 39 
€ 

-41,0%

AVP** 5,75€

3.39€

 

Sonderpreis AVP** 12,48€

7. 39 
€ 

-50,6%

AVP** 5,45€

2.69€

IbuHexal akut 400 mg

ohne Konservierungsmittel

20 Filmtabletten 10 ml (33,90 € / 100 ml)

Wirkstoff: Acetylcystein

20 Brausetabletten

-41,5%

Wirkstoff: 
Ibuprofen
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- Amtlicher Teil -

Räum- und Streupflicht bei Schnee und Glätte
Wir weisen alle Haus- und Grundstücksbesitzer auf ihre Räum- und Streupflicht 
hin. Nach der Gemeindeverordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öf-
fentlichen Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter sind an Werkta-
gen ab 7 Uhr und an Sonn- und Feiertagen ab 8 Uhr die Gehbahnen von Schnee 
zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder Eisglätte mit geeigneten abstumpfenden 
Stoffen wie z. B. Sand, Splitt usw. nicht jedoch Tausalz zu behandeln oder das Eis 
zu beseitigen. Bei besonderer Glättegefahr (z. B. an Treppen oder starken Stei-
gungen) ist das Streuen von Tausalz zulässig. Diese Sicherungsmaßnahmen sind 
bis 20 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur Verhütung von Gefahren für Leben, 
Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist.
Sind keine öffentlichen Gehwege vorhanden, so ist am Rande der öffentlichen 
Straße eine 1m breite durchgehende Gehbahn freizuhalten. 
Die Verordnung ist im Internet unter www.kleinheubach.de oder in den Rathäusern 
einzusehen.
Bitte halten Sie die Verkehrswege frei und schieben Sie den geräumten Schnee 
auf Ihr Grundstück, nicht auf die geräumte Fahrbahn. 
Wir bitten um Verständnis, dass die Räum- und Streufahrzeuge nur bei einer 
Mindestbreite von 3 m eingesetzt werden können und die großen Räumfahr-
zeuge teilweise Schnee auf den Gehweg (zurück-) schieben.
Der Winterdienst durch die drei Gemeinden erfolgt nur auf steilen und verkehrsbe-
deutsamen Straßen, für alle anderen Straßen nur in Ausnahmefällen. Bitte fahren 
Sie den winterlichen Verhältnissen angepasst.
Markt Kleinheubach Gemeinde Laudenbach Gemeinde Rüdenau 
Stefan Danninger Bernd Klein  Udo Käsmann
1. Bürgermeister 1. Bürgermeister  1. Bürgermeister

Bekanntmachung nach § 50 Abs. 5 BMG                           
Markt Kleinheubach – Gemeinde Laudenbach – Gemeinde Rüdenau
Bekanntmachung über das Widerspruchsrecht von  Wahlberechtigten hinsicht-
lich der Weitergabe ihrer Daten
Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach den Vorschriften des 
Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien, Wählergruppen und anderen Trägern von 
Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorausgehenden 
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Monaten Auskunft aus dem Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrade 
und Anschriften von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusam-
mensetzung das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist (§ 50 Abs. 1 Satz 1 
i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürfen dabei 
nicht mitgeteilt werden (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG).
Die Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer Daten durch die Einrichtung 
einer Übermittlungssperre zu widersprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). Wer bereits früher 
einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, braucht nicht erneut zu wider-
sprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf gespei-
chert. Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen möchten, 
können sich dazu mit uns schriftlich oder auch persönlich wie folgt in Verbindung 
setzen:
Anschrift Gemeinde: Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach
Zimmer:  Bürgerbüro
Telefon:  09371/9716-16 /-17 /-21
E-Mail:  dosch@kleinheubach.de / kuhn@kleinheubach.de
Öffnungszeiten:  Montag – Freitag 8.00 – 12.00 Uhr, Montag 14.00 – 17.30 Uhr,
                         Dienstag und Donnerstag 14.00 – 16.00 Uhr
Verwaltungsgemeinschaft Kleinheubach
Bürgerbüro

Erläuternde Hinweise hierzu:
Während bislang eine solche Bekanntmachung nur jeweils – und zwar spätestens 
acht Monate – vor einer staatlichen Wahl oder vor den allgemeinen Kommunal-
wahlen erforderlich war, muss sie künftig unabhängig von konkret anstehenden 
Wahlen einmal jährlich erfolgen.
Während bislang nach Art. 32 Abs. 1 Satz 4 MeldeG eine „öffentliche“ Bekanntma-
chung vorgeschrieben war, erfordert § 50 Abs. 5 BMG nun eine ortsübliche Be-
kanntmachung. Das ändert aber nichts daran, dass nach beiden Formulierungen 
Art. 27 Abs. 2 Satz 1 GO zur Anwendung kommt, sodass die Bekanntmachung 
zwingend wie bei einer gemeindlichen Satzung zu erfolgen hat.

Sirenenprobealarm
Der Probebetrieb für funkgesteuerte Sirenen findet

am 17.02.2018 um 11.00 Uhr
statt.
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- Rathaus der VG Kleinheubach am Rosenmontag 
und Faschingsdienstag geschlossen -

Wir weisen darauf hin, dass das Rathaus der VG Kleinheubach am Rosenmontag, 
12.02.2018 und am Faschingsdienstag, 13.02.2018 geschlossen bleibt.
Die Dienststunden am Rosenmontag, 12.02.2018 in den Gemeinden Laudenbach 
und Rüdenau entfallen.
Ab Mittwoch, 14.02.2018 sind die Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter des Rathauses wie-
der zu den bekannten Öffnungszeiten für Sie da.
VG Kleinheubach
Stefan Danninger
Gemeinschaftsvorsitzender

Information vom Ordnungsamt Kleinheubach
Ein ungekennzeichneter Altkleidercontainer wurde gefunden. Der oder die Eigen- 
tümer/-in können sich gegen Nachweis im Ordnungsamt Kleinheubach melden. 
Ansprechpartner: Frau Dosch 09371/9716-16 oder Frau Kuhn 09371/9716-21

Aufforderung zur Benennung von Personen für die
Schöffen-Vorschlagsliste

Markt Kleinheubach – Gemeinde Laudenbach – Gemeinde Rüdenau

In diesem Jahr findet für die Geschäftsjahre 2019 - 2023 wieder die Wahl der Schöf-
fen statt. Zur Zeit werden daher in allen Gemeinden Vorschlagslisten erarbeitet, aus 
denen dann durch einen beim jeweils zuständigen Amtsgericht gebildeten Schöffen-
wahlausschuss eine Auswahl erfolgen wird. Schöffen sind ehrenamtliche Richter am 
Amtsgericht und bei den Strafkammern des Landgerichts und stehen grundsätzlich 
gleichberechtigt neben den Berufsrichtern. Das verantwortungsvolle Amt eines Schöf-
fen verlangt in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, 
aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes 
– körperliche Eignung. Es kann nur von Bürgerinnen und Bürgern mit der deutschen 
Staatsangehörigkeit ausgeübt werden. Sie haben nun die Möglichkeit, sich selbst für 
das Amt des Schöffen zu bewerben oder andere geeignete Personen vorzuschla-
gen. Die entsprechenden rechtlichen Bestimmungen finden Sie auszugsweise nach- 
stehend zu diesem Schreiben.
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Sie können Ihre Vorschläge bis zum 09.03.2018 schriftlich an uns richten oder 
bei folgender Stelle persönlich abgeben: VG Kleinheubach, Friedenstraße 2, 
63924 Kleinheubach, 1. Stock, Zi.-Nr. 5.
Wir benötigen folgende Angaben: Familienname, Geburtsname, Vorname, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Straße, Hausnummer, Wohnort, Beruf, ggf. Zeiten früherer 
Schöffentätigkeiten

Für Rückfragen stehen wir Ihnen persönlich oder telefonisch unter der 
Tel.Nr. 09371/9716-37 zur Verfügung. 
Kleinheubach, 07.02.2018
Andreas Weber
Leiter der Geschäftsstelle 

Auszug aus der Schöffenbekanntmachung 
vom 07. November 2012 (JMBl. S. 127) zuletzt geändert am 25. Oktober 2017, 
Az. E8 - 3221 - II - 418/91 und IB2 - 0143 - 1 - 4
II. Abschnitt Amt der Schöffen 
2. Ehrenamt; Verpflichtung zur Übernahme
2.1 Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt. Es kann nur von Deutschen versehen 
werden (§ 31 Satz 2 GVG).
2.2 Nach der Bayerischen Verfassung sind alle Bewohner Bayerns zur Übernahme 
von Ehrenämtern verpflichtet.
3. Unfähigkeit zum Schöffenamt (§ 32 GVG)
Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind:
3.1 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Äm-
ter nicht besitzen1 oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von 
mehr als sechs Monaten verurteilt sind;
3.2 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den 
Verlust der Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann2.
4. Nicht zum Schöffenamt zu berufende Personen (§ 33 GVG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden:
4.1 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollen-
det haben würden;
4.2 Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der 
Amtsperiode vollenden würden;
4.3 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen;
4.4 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen zu dem Amt nicht geeignet sind;
4.5 Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für 
das Amt nicht geeignet sind3;
4.6 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind.
5. Weitere nicht zu berufende Personen (§ 34 GVG, § 44a DRiG)
Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden:
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5.1 der Bundespräsident;
5.2 die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung;
5.3 Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden 
können4;
5.4 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte;
5.5 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Straf-
vollzugs sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer; hierzu gehören alle 
Personen, die zu Ermittlungspersonen der Staatsanwaltschaften im Sinne von § 152 
Abs. 2 Sätze 1 und 3 GVG bestellt sind (Verordnung vom 21. Dezember 1995, GVBl 
1996 Satz 4, BayRS 300- 1-2-J, zuletzt geändert durch Verordnung vom 1. Juli 2011, 
GVBl S. 296, ber. 2011, 340);
5.6 Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsge-
mäß zum gemeinsamen Leben verpflichtet sind;
5.7 Personen, die gemäß § 44a Abs. 1 DRiG nicht zum Schöffenamt berufen werden 
sollen, nämlich Personen, die – gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der 
Rechtsstaatlichkeit verstoßen haben oder – wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche 
oder inoffizielle Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
vom 20. Dezember 1991 (BGBl I S. 2272) oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 
5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte Personen für das Ehrenrichteramt 
nicht geeignet sind.
6. Ablehnung des Schöffenamtes (§ 35 GVG)
Die Berufung zum Amt des Schöffen dürfen ablehnen:
6.1 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments 
oder eines Landtages;
6.2 Personen, die
a) in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche Richter in der Straf-
rechtspflege tätig gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der Auf-
stellung der Vorschlagsliste noch andauert,
b) in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen Rich-
ters in der Strafrechtspflege an 40 Tagen erfüllt haben oder
c) bereits als ehrenamtliche Richter tätig sind;
6.3 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger 
und Hebammen;
6.4 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen;
6.5 Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsor-
ge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert;
6.6 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der 
Amtsperiode vollendet haben würden;
6.7 Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen 
Dritten wegen Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden 
wirtschaftlichen Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet. Text: VG Kleinheubach
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Mikrozensus 2018 im Januar gestartet 
Interviewer bitten um Auskunft

Im Jahr 2018 findet im Freistaat wie im gesamten Bundesgebiet wieder der Mikrozen-
sus, eine gesetzlich angeordnete Stichprobenerhebung bei einem Prozent der Bevöl-
kerung, statt. Mit dieser Erhebung werden seit 1957 laufend aktuelle Zahlen über die 
wirtschaftliche und soziale Lage der Bevölkerung, insbesondere der Haushalte und 
Familien, ermittelt. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikro-
zensusgesetz Auskunftspflicht.
Der Mikrozensus 2018 enthält zudem noch Fragen zur Wohnsituation. Neben der 
Wohnfläche und dem Baualter der Wohnung werden unter anderem die Heizungsart 
und die Höhe der zu zahlenden Miete sowie die Nebenkosten erhoben. Die durch den 
Mikrozensus gewonnenen Informationen sind Grundlage für zahlreiche gesetzliche 
und politische Entscheidungen und deshalb für alle Bürger von großer Bedeutung.
Datenschutz und Geheimhaltung sind, wie bei allen Erhebungen der amtlichen Stati-
stik, umfassend gewährleistet. Statt an der Befragung per Interview teilzunehmen, hat 
jeder Haushalt das Recht, den Fragebogen selbst auszufüllen und per Post an das 
Landesamt einzusenden.
Das Bayerische Landesamt für Statistik bittet alle Haushalte, die im Laufe des Jah-
res 2018 eine Ankündigung zur Mikrozensusbefragung erhalten, die Arbeit der Erhe-
bungsbeauftragten zu unterstützen. 
Nähere Informationen erhalten Sie unter 
https://www.statistik.bayern.de/presse/archiv/2018/4_2018.php

Text: Bay. Landesamt für Statistik
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Standesamtliche Nachrichten
Geburten
31.12.2017 Joe   S c h ä f e r,   Laudenbach
   Eltern: Isabell und Dirk Schäfer 

Sterbefälle
04.01.2018 Eberhard   B e c h m a n n,   Rüdenau
18.01.2018 Margarete   U l l r i c h,   Kleinheubach 

Fundamt VG Kleinheubach
1x Siegelring
1x einzelner Schlüssel

Öffnungszeiten der VG Kleinheubach
Kleinheubach
Montag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr
Dienstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch 08.00 - 12.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
Laudenbach
Montag 10.30 - 11.30 Uhr
Donnerstag 15.00 - 16.30 Uhr
Rüdenau
Montag 16.30 - 17.30 Uhr
Freitag 11.00 - 12.00 Uhr

Impressum:
Herausgeber u. Vertrieb: VG Kleinheubach, Friedenstr. 2, 63924 Kleinheubach
V.i.S.d.P. Tel.: 09371/9716-28
Anzeigengestaltung, Satz und Layout: Hansen|Werbung GmbH & Co. KG, Hauptstr. 8, 63924 Kleinheubach
 Tel.: 09371/4407, Fax: 09371/69659, E-Mail: mail@hansenwerbung.de
Druck: Dauphin-Druck, Großheubach
Auflage:	 2.930 Exemplare
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.
Weiterverwendung der Beiträge oder der Werbung nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Hansen|Werbung.
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ANNAHMESCHLUSS
Amtsblatt VG Kleinheubach Nr. 4: 
Mittwoch, 14.02.2018, 10 Uhr. 

Bitte senden Sie Ihre Textveröffentlichungen  
an die VG Kleinheubach, E-Mail: info@kleinheubach.de 

Anzeigen senden Sie bitte direkt an
HANSEN|WERBUNG (mail@hansenwerbung.de).  

Gerne beraten wir Sie unter Tel. 09371/4407.

- Es folgt der nicht amtliche Teil -
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RUFprivat GmbH | Industrieweg 7 | 63924 Kleinheubach | Tel.: (09371) 98 98 420 | www.rufprivat.de
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Die Hybrid-Wärmepumpe 
heizt in der Übergangszeit. 

Wenn es richtig kalt ist, 
schaltet sich Ihre Öl- oder 
Gasheizung dazu.

Und das Beste: 
Ihre Regelung entscheidet, 
welche Heizform jetzt gerade 
die für Sie Optimale ist!

HYBRID - nicht nur im Auto!HYBRID

Jetzt mit uns auf eine Hybrid-Heizung 
umstellen und bares Geld sparen!

10 % KFW-gefördert!
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MITTEILUNGSBLATT
für
die

Gemein-
den

KLEINHEUBACH LAUDENBACH RÜDENAU

Jahrgang 40 Nr. 3 7. Februar 2018

Buchs- und Thujazweige für Osterschmuck
Jedes Jahr verschönert Frau Ursula Wirl und ihr Team vom Heimat- und Geschichts- 
verein durch viele ehrenamtliche Arbeitsstunden das Ortsbild des Marktes 
Kleinheubach durch den Osterschmuck.
Für die Gestaltung des Osterschmucks werden Buchs-/Thujazweige und 
Ähnliches benötigt. Bitte wenden Sie sich an Frau Ursula Wirl, falls Sie Buchs-/
Thujazweige oder Ähnliches abzugeben haben (Ursula Wirl, Hauptstraße 48 B, 
Kleinheubach, werktags 8-12 Uhr, Tel. 94948914, ab 13 Uhr Tel. 67289).

Carneval Club und Musikverein Rüdenau
Spendenübergabe an den Kinder-
garten – Musikverein und Carne-
valverein spenden 500 Euro
Im Anschluss an ihren Auftritt auf 
dem Seniorennachmittag am Sonn-
tag, den 17. Dezember 2017, konn-
ten sich die Rüdenauer Kindergar-
tenkinder noch über eine besondere 
Überraschung freuen: Gemeinsam 
überreichten CCR und Musikverein 
eine Spende in Höhe von 500 Euro 
an den Kindergarten. 

Anlass für die Spende war das im vergangenen Jahr gemeinsam veranstaltete Jubilä-
umsfest beider Vereine. Im Rahmen dieses 3-tägigen Festes waren eine Vielzahl von 
befreundeten Karnevalsvereinen sowie Musikkapellen zu Gast. 
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Statt wie üblich Gastgeschenke als Dankeschön für das Kommen zu verteilen, hatten 
sich CCR und MVR etwas Besonderes ausgedacht: Alle aktiven Karnevalisten und 
Musiker waren aufgefordert, sich auf einer großen Unterschriftentafel zu verewigen, 
die zuvor liebevoll-kreativ von den Kindergartenkindern gestaltet und vorbereitet wor-
den war. Für jede Unterschrift sollte im Nachgang des Jubiläumsfestes 1 Euro an den 
Kindergarten gespendet werden. 
Nach Zählung aller Unterschriften und anschließendem Aufrunden auf einen glatten 
Betrag konnten Monika Jordan und Ferdinand Pfister, die Vorsitzenden beider Ver-
eine, nun in feierlichem Rahmen die Spende an den Kindergarten überreichen. 
An dieser Stelle bedanken sich die Vorsitzenden im Namen ihrer Vereine nochmals 
recht herzlich bei allen zu Gast gewesenen Musikkapellen und Karnevalisten. Erst 
durch deren zahlreichen Besuch wurde das Jubiläumsfest zu einem absoluten Höhe-
punkt des Jahres 2017.  Text & Foto: Carneval Club Rüdenau und Musikverein Rüdenau e.V.

Musikverein Rüdenau e.V.
Einladung
Die Mitgliederversammlung des Musikverein Rüdenau e.V. findet am 

Samstag, 17. März 2018 um 20:00 Uhr 
im Proberaum in Rüdenau statt.

Hierzu sind alle aktiven, passiven und Ehrenmitglieder, sowie deren Ehegatten und 
Partner recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
 1. Eröffnung und Begrüßung
 2. Totenehrung
 3. Bericht des Vorstandes
 4. Bericht des Dirigenten
 5. Bericht der Vorsitzenden der Bläserjugend
 6. Bericht des Protokollbuchführers
 7. Bericht der Kassiererin
 8. Bericht der Kassenprüfer
 9. Neuwahlen
 10. Wünsche und Anträge
 11. Freie Aussprache
Besondere Wünsche und Anträge bitten wir schriftlich bei der 1. Vorsitzenden 
Frau Monika Jordan, Schulstraße 16, 63924 Rüdenau oder per Mail an 
vorstand@musikverein.info einzureichen.
Im Anschluss an die Versammlung zeigen wir Bilder aus dem vergangenen Vereins-
jahr. Auf den kleinen Hunger und Durst sind wir vorbereitet.
Wir würden uns freuen, Sie an diesem Abend begrüßen zu dürfen.
Musikverein Rüdenau e.V.
- Die Vorstandschaft -  Text: Musikverein Rüdenau
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Hauptstraße 8 | 63924 Kleinheubach | Telefon 0 93 71 –  44 07 | hansenwerbung.de
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Wir gestalten unsere Region.

Werbekonzepte  |  Prospekte  |  Kataloge  |  Flyer  |  Logos  |  Amtsblätter  |  Partner der Kommunen

A G E N T U R M A R K E T I N G M E D I E N
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Turnverein Laudenbach 1925 e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Der Turnverein Laudenbach lädt seine Mitglieder zur

Jahreshauptversammlung in der Turnhalle
am Freitag, den 16. Februar 2018 um 19:30 Uhr

recht herzlich ein.
Die Vorstandschaft bittet um zahlreiche Beteiligung der Mitglieder an dieser Jahres-
hauptversammlung.  Text: Turnverein Laudenbach 1925 e.V

Heimat- und Geschichtsverein / Gesangverein  
„Sängerlust“ / Wanderverein Laudenbach 

Tagesfahrt nach Karlstadt am Sonntag, 22. April 2018
Abfahrt: 8.00 Uhr an der Bushaltestelle Ecke Mainstraße
Teilnehmerpreis für Busfahrt und Stadtführung Karlstadt: 17,- €
Teilnahmebegrenzung: 40 Personen
Geplanter Tagesablauf:
10.00 bis 12.30 Uhr 
 Führung in der Synagoge und zu den Stätten der jüdischen Gemeinde Lauden-

bach: Judenhof, Mikwe, Matzenbäckerei, jüdischer Friedhof
13.00 bis 14.00 Uhr 
 Mittagessen.  
14.00 bis 16.00 Uhr 
 Führung in Karlstadt und im Historischen Rathaus der Stadt. 
18.30 Uhr
 Rückkunft nach Laudenbach.
Die Synagoge Laudenbach gilt in ihrer äußeren Hülle als eine der ältesten erhaltenen 
Dorfsynagogen in Deutschland. Die Inneneinrichtung wurde 1938 völlig zerstört. Das 
Gebäude kann nicht beheizt werden. 
Der jüdische Friedhof Laudenbach liegt auf dem Rücken des Schlossberges und 
kann mit dem Bus nicht angefahren werden. Am besten ist er zu Fuß zu erreichen, 
dazu muss man allerdings einen recht steilen Hügel hinauf (10 Minuten). Für Men-
schen mit Beschwerden oder die nicht so gut laufen können, organisiert der „Förder-
verein Synagoge Laudenbach“ Privatfahrzeuge. Für das Vormittagsprogramm fallen 
keine Gebühren an; der „Förderverein Synagoge Laudenbach“ würde sich aber über 
eine „kleine Spende in unserer Gießkanne“ sehr freuen. 
Geführt werden wir am Vormittag vom Vorsitzenden des „Fördervereins“, Georg Schir-
mer und vom Pfleger des jüdischen Friedhofs, Georg Schnabel sowie am Nachmittag 
in Karlstadt von Kreisheimatpfleger Georg Büttner.
Anmeldung bei: Dorette Schlowak, Weinbergstr. 9, Tel.: 2420
  Horst Eilbacher, Am Bocksberg 32, Tel.: 2741
   Robert May, Alter Graben 14, Tel.: 2743

Text: Heimat- und Geschichtsverein Laudenbach
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Kinder- und Jugendfeuerwehr sagt DANKE !
Die Kinder- und Jugendfeuer-
wehr Laudenbach möchte sich 
bei allen Spendern der Christ-
baum-Sammelaktion bedanken. 
Das gesammelte Geld fließt 
komplett in die Jugendkasse und 
kann somit für die Kinder- und 
Jugendarbeit verwendet werden.

Ein Dank auch an die Firmen Edel/Stahl und Malerbetrieb Link für die Bereitstellung 
der LKWs und Familie Meisenzahl für die Spende der Leberkäsbrötchen.

Text & Foto: Kinder- und Jugendfeuerwehr Laudenbach

Gesangverein Kleinheubach 1867
Jahreshauptversammlung
Hiermit laden wir zur Jahreshauptversammlung 2018 des Gesangvereins Kleinheu-
bach 1867 e.V. - Gemischter Chor „Canta Nova“ und Kinder- und Jugendchor „The 
Young Singers“- ein. Diese findet am

Montag, den 19. März 2018 um 20:00 Uhr in  
63924 Kleinheubach, Marktstraße 28 im Proberaum (Alte Schule) statt.

Tagesordnung:
 •  Begrüßung 
 •  Totengedenken 
 • Bericht des Vorsitzenden 
 •  Bericht der Schriftführerin 
 •  Bericht des Chorleiters 
 •  Bericht der Chorleiterin des Kinder- und Jugendchores 
 •  Bericht der Kassiererin 
 •  Bericht der Kassenprüfer 
 •  Grußworte 
 •  Neu-Wahlen
 •  Wünsche und Anträge 
gez. Klaus Wachter, Vorsitzender
Anne Wirl (Stellvertreterin) Vorsitzende   Text: Gesangverein Kleinheubach 1867 e. V.
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In der Seehecke 3 | 63924 Kleinheubach | T 09371 4098-700 | M info@ebra.de
Mo-Fr 9.30 bis 18.30 h | Sa 9.30 bis 15.30 h

BESTE
Auswahl, Beratung,

Preise, Service!

Wir haben die richtigen Geräte
für jeden Anspruch und für
jeden Geldbeutel!

TechniSat 
TV + Sat-Receiver 
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Hennig Haus GmbH & Co. KG 
Stammsitz und Ausstellung: Großheubach
Ausstellung: Aschaffenburg bei Möbel Kempf 
Ausstellung: Mömlingen hinter RaiffeisenbankMehr Info unter: Tel. 0 93 71- 97 42 - 0 • hennig-haus.de

Aus alt wird neu!

FACHPARTNER

Irgendwann wird es einfach Zeit für eine Tür-Modernisierung.

Qualifizierte Beratung • Aufmaß vor Ort  
Umweltgerechte Entsorgung • Fachgerechte Montage
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Individuelle Vielfalt

hennig-haus.de
Mehr Info unter: Tel. 0 93 71- 97 42 - 0

Hennig Haus GmbH & Co. KG • Stammsitz und Ausstellung: Großheubach
Ausstellungen: Aschaffenburg bei Möbel Kempf und Mömlingen hinter Raiffeisenbank

FACHPARTNER

©
 h

an
se

nw
er

bu
ng

.d
e

Gleichgültig welcher Baustil – bei uns finden Sie  
das Garagentor, das zu Ihnen und Ihrem Haus passt.

RUFprivat GmbH | Industrieweg 7 | 63924 Kleinheubach | Tel.: (09371) 98 98 420 | www.rufprivat.de
eMail: bruno.bachmann@rufprivat.de
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ANLAGENMECHANIKER/IN gesucht!

Starkbierfest auf dem Nockherberg, 
Reisen nach Berlin, 
Düsseldorf, Köln,
Michaelismesse besuchen,
Bergwandern – das alles machen wir gemeinsam!

In der Hauptsache aber sind wir ein eingespieltes Team von

ANLAGENMECHANIKERN 
die eine Top-Arbeit abliefern und Verstärkung suchen.

Komm in unser Team und bewirb Dich jetzt!
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Kirchstr. 13 • Großheubach • Tel. 0 93 71- 6 69 33 91

www.adler-grossheubach.de

Freuen Sie sich über eine 
reichhaltige Auswahl an Speisen 

aus internationaler Küche.
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Ökum. Diakonieverein e.V. Kleinheubach
Einladung
Gemäß § 8 Abs. (1) der Satzung des Ökum. Diakonieverein e.V. 63924 Kleinheubach, 
findet die ordentliche 

Mitgliederversammlung am Dienstag, 27. Februar 2018 um 19.00 Uhr
im Saal des Evang. Gemeindezentrums „St. Martin“ in Kleinheubach

statt.
Tagesordnung:          
 1.  Begrüßung, Toten gedenken 
 2.  Genehmigung des Protokolls 2017
 3.  Tätigkeitsbericht des 1. Vorsitzenden
 4.  Kassenbericht
 5.  Bericht der Kassenrevisoren
 6.  Entlastung der Vorstandschaft
 7.  Grußworte
 8.  Informationen des Helferkreises „1 Stunde Zeit für Einander“
 9.  Informationen des Spendenausschusses zum Spendenparlament
 10.  Neuwahl der erweiterten Vorstandschaft
 11.  Neuwahl des Spendenausschusses
 12.  Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Über einen zahlreichen Besuch unserer Mitglieder an dieser Jahreshauptversamm-
lung würde sich die Vorstandschaft freuen.
Anträge an die Mitgliederversammlung sind bis 19.02.2018 schriftlich an den 1. Vor-
sitzenden Herrn Pfarrer  Sebastian Geißlinger, Marktstraße 40, in 63924 Kleinheu-
bach zu richten.
Kleinheubach, den 30.01.2018
gez.    gez.
Sebastian Geißlinger, Pfr. und Kerstin Gerlach, Pastoralref. und
1. Vorsitzender   2. Vorsitzende

Text: Ökumenischer Diakonieverein Kleinheubach

Heimat- u. Geschichtsverein Kleinheubach
Ankündigung zur Mitgliederversammlung, am 16. Februar 2018, um 19.30 Uhr, im 
Sportheim Kleinheubach.  Text: Heimat- und Geschichtsverein Kleinheubach

FV Kickers Laudenbach
Einladung zum Faschings-Kehraus am 13. Februar
Traditionell wird der Fasching in Laudenbach am Faschingsdienstag von den Kickers 
„ausgekehrt“. Zum diesjährigen Kehraus laden wir am 13. Februar alle Laudenbacher 
herzlichst ins Kickers-Sportheim ein. Der Kehraus beginnt um 15 Uhr, natürlich gibt es 
auch wieder einen Auftritt der legendären „Nicis Elfen“. Text: FV Kickers Laudenbach
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Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach
Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Kleinheubach 
und des Feuerwehrvereins
Am 20.01.18 fand die diesjährige Dienst- und Mitgliederversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Kleinheubach und des Feuerwehrvereins statt. Unter den 44 Anwesenden 
begrüßte der 1. Vorsitzende Holger Neef den 2. Bürgermeister der Marktgemeinde 
Gerald Hornich, Kreisbrandinspektor Hauke Muders sowie alle anwesenden Mitglie-
der und Gäste. 

v.l.n.r. 1. Vorsitzender Holger Neef; Hans-Peter Friedrich; 2. Bürger-
meister Gerald Hornich; 1. Kommandant Günter Jentzmik

Nach Feststellung der frist-
gerechten Ladung bat Neef 
die Anwesenden sich zum 
Totengedenken von den 
Plätzen zu erheben. In sei-
nem Rechenschaftsbericht 
ließ er die wesentlichen Hö-
hepunkte des Jahres 2017 
noch einmal Revue passie-
ren. Die erste Veranstaltung 
des Vereins war die Bewir-
tung des Feldgeschwore-
nenjahrtages. Die alljährige 
Maibaumaufstellung fand 
2017 auch wieder statt. Als 
weiteres Highlight konnte er 

auch noch den Besuch der Hochzeit eines Feuerwehrkameraden nennen. 
Mit einem Dank an den Ausschuss und der Verwaltung der Marktgemeinde für die 
Unterstützung seiner Arbeit, übergab er anschließend das Wort an Günter Jentzmik. 
Der 1. Kommandant berichtete von 38 aktiven Feuerwehrdienstleistenden, darunter 
eine Frau. Von den Aktiven stehen ihm 19 Atemschutzgeräteträger zur Verfügung. 
2017 wurden drei neue aktive Mitglieder aufgenommen. Insgesamt wurden bei 94 
Einsätzen 1417,5 Einsatzstunden geleistet. Diese gliedern sich auf in 35 technische 
Hilfeleistungen, 10 Brandeinsätze, 25 Fehlalarme, 1 Sicherheitswache und 23 freiwil-
lige Leistungen. 12 mal rückte die Wehr zur nachbarschaftlichen Löschhilfe aus. 
Jentzmik bedankte sich bei seinem Stellvertreter Jörg Lörcher für die Unterstützung 
und bei allen Gönnern der Feuerwehr Kleinheubach Britta Jäger berichtete als Kas-
siererin von einem finanziellen positiven Jahr 2017 und listete die wesentlichen Ein-
nahmen und Ausgaben auf. Kassenprüfer Hans Arold bescheinigte den Kassen eine 
übersichtliche und nachvollziehbare Führung und bat um die Entlastung der beiden 
Kassiere.
Die Versammlung folgte einstimmig dem Antrag.
Anschließend trug die stellvertretende Jugendsprecherin Anja Rexroth den Bericht der
Jugendfeuerwehr vor. Im abgelaufenen Jahr wurden 1604 Stunden Jugendarbeit ab-
solviert. Ein Jugendlicher konnte in die Reihen der Aktiven übergeben werden. Auch 
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Jugendsprecher Nico Köhler ergriff das Wort und berichtete aus dem vergangen Jahr 
und dankte im Namen der Jugendfeuerwehr allen Aktiven für die Unterstützung bei 
Veranstaltungen wie dem Berufsfeuerwehr-Tag, sowie der Wehr- und Vereinsführung 
für das immer offene Ohr für die Jugendwehr.
Gerald Hornich überbrachte die Grüße der Gemeinde und lobte das Engagement der
Feuerwehrkameraden. Auch den Familien sei man für ihr Verständnis zu großem Dank 
verpflichtet. Kreisbrandinspektor Hauke Muders berichtete von den Vorgängen in der 
Kreisbrandinspektion und sprach die immer größer werdende Zahl der Fehlalarme an. 
Im Namen des Vereinsrings wünschte Thomas Münig der Feuerwehr Kleinheubach 
alles Gute für das neue Jahr. Hans-Peter Friedrich wurde für 40 Jahre aktiven Dienst 
geehrt. Hornich dankte Hans-Peter für sein Engagement und das Besuchen der vielen 
Lehrgänge. Auch bei anstehenden Festen sei auf Hans-Peters Mithilfe stets verlass.
Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet und ein Wahlausschuss gebildet. 
Die Wahlleitung übernahm Gerald Hornich und es wurde wie folgt im Amt bestätigt:  
2. Vorsitzender: Hans-Jörg Schramm; Kassier: Britta Jäger; Schriftführer: Sascha 
Vanselow; Jugendkassier: Pascal Horak; Beisitzer: Jens Münig, Uwe Wessel, Mar-
cel Schweidler, Jochen Köhler, Sven Höfner und Klaus Neumann; Vertreter der Pas-
siven-/Ehrenmitglieder: Manfred Zimmermann; Kassenprüfer: Hans Arold und Wilfried 
Rexroth. Folglich gab es im Ausschuss keine personellen Veränderungen.
Nach der Entlastung der Vorstandschaft nutzte Jörg Lörcher die Gelegenheit um sei-
nen Dank an den ältesten aktiven Feuerwehrkamerad Günther Morgenroth auszu-
sprechen. Als Anerkennung für seine jahrelange Arbeit konnte er ihm einen Platz im 
Feuerwehrerholungsheim reservieren. Abschließend gab Neef noch die anstehenden 
Termine für das Jahr 2018 bekannt.
Der 1. Vorsitzende schloss die Versammlung um 20:25 Uhr.
Sascha Vanselow
Zahlen und Fakten:  Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach
Mitgliederzahl:   142, davon 38 Aktive und 15 Jugendliche, 7 Ehrenmitglieder 
   und 69 Fördermitglieder, 14 Passive
1. Kommandant: Günter Jentzmik Tel. 09371/69297
1. Vorsitzender:  Holger Neef Tel. 09371/3133 
   vorstand@feuerwehr-kleinheubach.de
Vereinsheim:  Feuerwehrhaus Im Steiner 11, 63924 Kleinheubach
Internet:  www.feuerwehr-kleinheubach.de
  Text & Foto: Feuerwehrverein Kleinheubach
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Wanderverein Kleinheubach
Zur Jahreshauptversammlung des Wandervereins „Freiheit“ Kleinheubach trafen sich 
die Mitglieder am Freitag, den 12.1.2018 im Sportheim der Eintracht. Der Vorsitzen-
de Willi Breitenbach sprach über die Altersstruktur, die man immer wieder erwähnen 
muss.
Im Wanderverein merkt man dies immer mehr bei den Senioren, auch die Wander-
führer werden immer weniger. Dadurch werden die neuen „Alten“ mehr übernehmen 
müssen. Er bedankte sich bei allen Wanderfreundinnen und Wanderfreunden, die 
durch die Mitwirkung das Vereinsleben erhalten haben.
Der Vorsitzende bedankte sich herzlich mit einem Präsent beim Wegewart Ernst Fer-
tig, der sein Amt aus Altersgründen niederlegte. Sein Nachfolger ist Werner Zimmer-
mann.
Bürgermeister Stefan Danninger überbrachte die besten Wünsche der Marktgemein-
de. Der demographische Wandel macht auch im Wanderverein nicht Halt meinte er. Er 
dankte ebenfalls Ernst Fertig, der über Jahrzehnte im Kleinheubacher Wald die Wege 
markierte und in Ordnung hielt. Der Bürgermeister wünschte allen bei den Wande-
rungen stets gutes Wetter.
Das Vereinsleben ließ Schriftführerin Roswitha Breitenbach Revue passieren. Sie hob 
die Beteiligung an der OWK-Hauptversammlung in Walldürn besonders hervor sowie 
de Frühjahrstagung des Bezirks Limes 7 in Buchen. Bei 2 Austritten und einem Todes-
fall bewegen sich die Mitgliederzahlen noch im positiven Bereich.
Wanderwart Friedbert Zink informierte über 159 erwanderte Kilometer. An den 9 
Tageswanderungen nahmen 56 Vereinsmitglieder und 12 Gäste teil. Es gab 10 
Seniorenwanderungen mit einer Beteiligung von 98 Mitgliedern und 9 Gästen sowie 
2 Halbtagswanderungen mit 23 Teilnehmern.
Vorsitzender Willi Breitenbach und Wanderwart Friedbert Zink ehrten Wanderer mit 
den besten Punkteergebnissen: Willi Breitenbach, Roswitha Breitenbach, Friedbert 
Zink, Anni Siemandel, Wilfried Rexroth, Jutta Rexroth, Ellen Zink, Irmgard Schmitt, 
Werner Schmitt, Renate Papsch und Rudolf Kirschner. Für die aktive Teilnahme am 
Vereinsleben wurden geehrt: 
für 10 Jahre  -  Ellen und Friedbert Zink, für 20 Jahre  -  Helga Bissert.
Über die Finanzlage berichtete - in Abwesenheit der Schatzmeisterin Jutta Rexroth 
- der 2. Vorsitzende Wilfried Rexroth. Die wesentlichen Ausgaben waren der Beitrag 
an den OWK-Verband mit 849 € sowie Fahrgeldauslagen von 225 €. An Beiträgen, 
Spenden und Zuwendungen wurden 1.250 € verbucht.
Die Kassenprüferinnen Elke Rath und Renate Papsch bescheinigten der Schatzmei-
sterin eine geordnete Buchführung.
Der Wanderwart kündigte für das laufende Jahr einen ausgewogenen Wanderplan an, 
der auch einige Wandertage in der „fränkischen Schweiz“ beinhaltet. Ein Dankeschön 
ging an alle Wanderführer.
   Text: Roswitha Breitenbach, Wanderverein „Freiheit“ Kleinheubach



Amts- und Mitteilungsblatt VG Kleinheubach Nr. 3 vom 7.2.2018 – Seite 46

CCK Hannjörche e.V.
Termine, Termine, Termine …
Die Kampagne 2017/2018 läuft auf vollen Touren! 
Nachstehend die wichtigsten Termine:
Faschingssonntag, 11.02.2018
Teilnahme am Kreisumzug in Weilbach
Abfahrt der CCK-Aktiven um 12.00 Uhr am Bahnhof.
Wir präsentieren zum ersten Mal unseren neuen Elferratswagen!
Rosenmontag, 12.02.2018
Am Rosenmontagsball heizt die 7-köpfigen Partyband „The BeatGs“ mit ihrer Live-
Musik richtig ein.
Einlass ist ab 19.30 Uhr. Beginn um 20.00 Uhr.
Kostümierung erwünscht!
Karten sind nur an der Abendkasse erhältlich. Eintritt: € 7,00
Faschingsdienstag, 13.02.2018
Die Kinder übernehmen das Zepter! Kinderfasching im Hofgarten-Saal
Einlass ab 13.30 Uhr, Beginn um 14.00 Uhr
Im Anschluss an den Kinderfasching, um 17.00 Uhr, findet die Fastnachtsverbrennung 
auf dem Vorplatz des Hofgartens statt.
So, das sind unsere Faschingstermine. 
Wir freuen uns auf viele Besucher an unseren Veranstaltungen!
Es grüßt Sie mit einem dreifach „Hannjörche“ – „Helau“ 
Ihr CCK Hannjörche Text: CCK Hannjörche e.V.

                         

Immobilienseite der Odenwald-Allianz
Ein Angebot für unsere Bürgerinnen und Bürger in der Odenwald-Allianz!
Ihr Ver-/Kauf oder Vermietung auf dieser Odenwald-Allianz Immobilienseite kostenfrei 
stehen!
Melden Sie bitte Ihre Gesuche oder Angebote bei: Odenwaldallianz Allianzmana-
gerin Linda Plappert- Metz, Kellereigasse 1, 63916 Amorbach, Telefon: 09373/209-40, 
E-Mail : linda.plappert-metz@stadt-amorbach.de. 
Denn Belebung unserer Ortskerne nehmen wir ernst und wollen so Leerstand in un-
seren Zentren vermeiden!
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Seht die Wolke am Himmel ziehen – schaut Ihnen zu und denkt an mich.
Das Leben war doch nur geliehen – eine Wolke – die bin ICH!

Es schmerzt einen so guten Menschen zu verlieren. Es ist
uns aber Trost und herzerwärmend zugleich, zu sehen,
welche überwältigende Anteilnahme ihm auf seinem letzten 
Weg entgegengebracht wurde.

Deshalb möchten wir DANKE sagen für
die tröstenden Worte, gesprochen oder geschrieben, 
den Händedruck, wenn Worte fehlten,
die innigen Umarmungen, alle Zeichen der Liebe und 
Freundschaft, die stillen Gebete.

Besonders an das Team des Kreisaltenheim Amorbach sowie
 die behandelnden Arztpraxen für die gute und sehr
 menschliche Betreuung.
dem TVR und Musikverein Rüdenau sowie Herrn Bürgermeister
 Kaesmann für die tiefergreifenden Trauerreden.
Michaela Weling für das Abhalten des Sterbegebetes.
Stefan Gehringer für die Begleitung in seinen letzten Stunden sowie
 die sehr persönliche Gestaltung der Trauerfeier und allen, 
 die daran mitgewirkt haben.
Allen - die Blumen auf seinem Grab hinterließen, für alle Karten
 und Geldzuwendungen. 
 Wir werden diese in Eurem Sinne verwenden.

DANKE an alle, die einen langen oder auch nur einen sehr kurzen Teil seines 
Lebenswegs mit ihm gegangen sind, sein Leben dadurch reicher gemacht haben 
und ihn nun als guten Freund in ihren Herzen behalten.

In stiller Trauer
Ida Bechmann mit Familie

Eberhard Bechmann
t 04.01.2018
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MIETGESUCHE
- Mutter mit Kind (6 Jahre) sucht dringend 2-3 Zimmerwohnung. 
  Kontakt: 0151- 68802045.
- Junger Mann sucht  2 Zimmerwohnung in Amorbach, wenn möglich mit Balkon   
  oder Terrasse. Kontakt: 0151 19685711.
- Suche Garage oder abschließbaren Raum in Miltenberg-Nord, Nähe Landrats-
  amt. Tel. 0151-50757061.
- Wohnung für alleinstehende Frau in Amorbach o. Umgebung gesucht. Miete bis  
  450 Euro kalt, Balkon/Terrasse erwünscht. Tel. 0151/28957809

MIETANGEBOTE
Amorbach
- 3 Zimmer Wohnung, 114 qm, Küche inkl. Einbauküche, Tageslichtbad, Loggia, 
  Balkon; 650 € + NK + 1 MM Kaution. Tel.: 0170/4426076
- 4-Zi-Whg - neu renoviert, 115 qm im 1.OG mit großem sonnigem Balkon, 
  moderne EBK, TGL-Bad + Gäste WC, Abstellraum + Speisekammer, inkl. 
  1 Stellplatz, 730,- € KM + NK + KT. Tel.: 01718588145
- 3-Zi Altbauwohnung, ca. 85 m², Vollbad, WC, Abst., Wohnküche mit EBK, Gas 
  ET Heizung, Parkett.  Miete 380.- € + NK + 3 MM KT. Tel.: 0178 1869246
Kirchzell
- 2 Zimmerdachgeschosswohnung, Tgl-Bad, Balkon zu vermieten. Tel.:    
  09373/4162 (abends)

KAUFGESUCHE
Amorbach/Raum Miltenberg
- Junge Familie sucht möglichst ebenerdigen Bauplatz oder Haus. 
  Wir würden uns riesig über eine frohe Nachricht im neuen Jahr freuen! 
  Info an: familie.fertig@yahoo.com oder Tel.: 0175-8278351
- Kleine, junge Familie sucht ein Haus, für alle Angebote offen. Ab 17 Uhr zu errei-
  chen: 09373/ 2065443 oder laura.hoechtl@gmx.net
- Ruhige Familie sucht Haus in Amorbach oder Schneeberg (auch renovierungs- 
  oder sanierungsbedürftig). Ab 10 Uhr erreichbar. Tel.: 0171-9235747
Weilbach
- Haus (für alle Angebote offen) von junger Familie zu kaufen gesucht.
  Ab ca. 15 Uhr erreichbar: 09373/205844 oder NaGriWei16@AOL.com 
- Ebenerdiger Bauplatz ab 500 qm für unser Traumhaus gesucht.
  Wenn Sie möchten, dass ihr vereinsamtes Grundstück bebaut und belebt wird    
  durch uns, würden wir uns sehr freuen. Info an: anja.heimberger@t-online.de  
  oder Tel.: 09371/9498896
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KAUFANGEBOTE
Amorbach 
- Stadtmitte, Haus mit 5 Wohnungen (Wohnfläche 270 qm, Grundstücksgröße 
  460 qm) für 249.000 € zu verkaufen. Tel.: 0163/7171367
Weilbach
- Zweifamilienhaus Bj 1952 (Erweiterungen 1964,1974),Wohnfläche 266 qm, Grund-  
  stücksgröße 656 qm. Tel.: 015774165667
- Doppelhaushälfte, mit Einliegerwohnung, Bj. 1982, unverbaute Hanglage; top 
  gepflegter  Zustand, Massivbauweise mit Vollwärmeschutz, Wohnfläche 177,5 qm,   
  Grundstück 355 qm. Kontakt: 0176/500 46 405
- Bauplatz (Tannenweg 3) zu verkaufen, 1043 qm, Hanglage, Verkaufspreis: 
  75.000,-- Euro. Kontakt:  09373 / 1800 
- Grundstück in Süd-Ostausrichtung, liegt in einer unverbaubaren, traumhaften
  Blicklage im Neuwiesenweg, Größe: ca. 800 qm, Preis 62.000,- €. 
  Kontakt: 0151/10651127
Laudenbach:
- Bauplatz, Sommerbergstraße 17, zu verkaufen, 688 m², voll erschlossen, 
  Kaufpreis nach Vereinbarung. Kontakt: 0561/828226
- Bauplatz, Am Bocksberg 14, zu verkaufen, 550 m², voll erschlossen, 
  Kaufpreisvorstellung 60.000 Euro. Kontakt: 0162/4062709
- Bauplatz, Am Bocksberg 28, zu verkaufen, 1018 m², voll erschlossen, 
  Kaufpreisvorstellung 130.000 Euro. Kontakt: 09371/7928
- Bauplatz, Weinbergstraße 28, zu verkaufen, 716 m²,  voll erschlossen, 
  Kaufpreisvorstellung 60.000 Euro. Kontakt: 06021/48420

Der Wochenmarkt auf dem Marktplatz in Amorbach beginnt wieder am 1. März 2018. 
Der nächste „KKK“, Nachtflohmarkt mit Musik und Kulinarik, ist am Freitag, 2. März 
2018 von 18 bis 22 Uhr. Anmeldungen (Kontakt siehe oben!) sind ab Februar, wie 
gewohnt, möglich.
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Veranstaltungen in Kleinheubach:
Treffen des Evang. Männerkreises
Am Donnerstag, 08. Februar 2018 trifft sich der Männerkreis der Evang. 
Kirchengemeinde zum Thema: „Dies und Das reden über Gott und die 
Welt“. 
Beginn um 19.00 Uhr im Evang. Gemeindehaus St. Martin, Marktstraße 34. 
Alle Männer sind hierzu recht herzlich eingeladen. 

Ansprechpartner: Erhard Morgenroth, Tel. 4566

Wanderung der Wandergruppe „Kreuz und quer durch unsere Heimat“
Am Donnerstag, 15. Februar 2018 findet eine Wanderung der Wander-
gruppe „Kreuz und quer durch unsere Heimat“ um Watterbach statt. 

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr am Parkplatz Friedhof Kleinheubach. 
Anfahrt mit dem PKW nach Watterbach.

Jeder ist herzlich willkommen.

Seniorenwanderung des Wandervereins „Freiheit“ Kleinheubach
Am Mittwoch, 14. Februar 2018 bietet der Wanderverein „Freiheit“ Klein-
heubach wieder eine Wanderung für Senioren „Anfahrt Freudenberg – 
Staustufe – Friedhof und zurück“ an. 

Die Wanderstrecke beträgt ca. 3 km.  Führung: Hartmut Braun

Treffpunkt für die Abfahrt ist um 14.00 Uhr am Rathaus. Jeder ist herzlich 
willkommen.
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AWO Seniorenkino in der Kinopassage Erlenbach,
Bahnstrasse 3, 63906 Erlenbach/Main

Folgender Film wird am Dienstag, 20. Februar 2018 um 14.30 Uhr gezeigt:

„Grießnockerlaffäre“ (Bayerische Komödie)
von Ed Herzog; D 2017; 98 Min.; FSK: ab 12; mit Sebastian Bezzel, Simon 
Schwarz, Eisi Gulp, Nora von Waldstätten u. a.

Moderation: Karin Vogel

Der restalkoholisierte Franz Eberhofer wird am 
Morgen nach einer Polizisten-Hochzeit von einem 
SEK-Kommando geweckt. Der Kollege Barschl ist 
mit einem Messer im Rücken tot aufgefunden wor-
den – die Tatwaffe gehört Franz. Dass der Dahin-
geschiedene sein ungeliebter Vorgesetzter und er-
klärter Feind war, macht die Sache für Franz nicht 
gerade leichter. Gut, dass sein Vater ihm ein schö-
nes Alibi zusammenlügt. Aber ermitteln muss Franz 
eben doch selber.
Vierte Verfilmung der Bestseller-Reihe von Rita 
Falk um den bayerischen Dorfpolizisten. (filmecho)

Die Vorstellung beginnt um 14.30 Uhr. Der Eintritt 
beträgt 5,50 € pro Person. Vor dem Vorstellungsbeginn werden Kaffee und 
Kuchen zum Selbstkostenpreis von jeweils 1,00 € angeboten. Rollstuhl-
fahrer sind herzlich willkommen!  Text & Bild: Kino Passage Erlenbach

Ein Fahrdienst fährt Sie von Kleinheubach direkt zum Seniorenkino. 
Abfahrt in Kleinheubach ist um 13.00 Uhr, Rückkunft um ca. 17.00 Uhr. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Dieter Hetz, Tel.: 4682, der den 
Fahrdienst übernimmt. 
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Wir gratulieren herzlich
Kleinheubach
14.02.2018  Frau Eleftheria Kalafati, Frühlingstraße 11 zum 75. Geburtstag
15.02.2018  Herrn Gustav Baumann, Poststraße 20 zum 70. Geburtstag
Zur Goldenen Hochzeit
18.02.2018 Frau Mürüvvet Kabaca und Herr Hasan Ali Kabaca, Poststraße 25
Zur Eisernen Hochzeit 
14.02.2018  Frau Maria Wagner und Herr Hans Wagner, Marktstraße 44

Laudenbach
-/-

Rüdenau
17.02.2018  Frau Rosel Ruprecht, Sommerbergstraße 44   zum 85. Geburtstag
Besuch an Ihrem Ehrentag
Kommt Ihnen ein Besuch durch den Bürgermeister an Ihrem Ehrentag ungelegen, bit-
ten wir um kurze Information an das Vorzimmer, unter der Telefon-Nr. 09371/9716-28

Alle Angaben ohne Gewähr!

Helfer vor Ort (HvO) Heubach
Das Jahr ist noch keine 42 Stunden alt und schon wieder ging der Melder für den HvO 
Heubach. Im letzten Jahr hatten wir im Schnitt wöchentlich einen Einsatz, zu dem 
der HvO ausgerückt ist. Wir stehen 24/7 zur Verfügung und bringen unsere Freizeit 
für Ihre Sicherheit zum Einsatz. Selbst in der Silvesternacht haben wir das Fahrzeug 
gezielt besetzt um auch zum Jahresabschluss einsatzfähig zu bleiben.
Ein herzliches Dankeschön all den ehrenamtlichen Helfern, die aktiv im Einsatz sind, 
ebenso den passiven Helfern, die uns mit Ihrer Spende bedenken. Sicherlich ist es 
nicht jedem Bekannt, dass wir uns ausschließlich aus Spenden finanzieren und all 
unser Equipment aus eigener Tasche zahlen müssen. Deshalb ist der Spender min-
destens genauso wichtig wie der aktive Helfer vor Ort.
Da unser Auto, dieses Jahr seinen 20. Geburtstag feiert, freuen wir uns besonders 
über Spenden, denn ein Ersatz wird hier immer wichtiger um auch weiterhin schnell 
uns sicher ans Ziel zu gelangen.
BRK Bereitschaft Großheubach,
IBAN: DE04 7965 0000 0620 2020 85, BIC: BYLADEM1MIL
Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit – HvO Heubach  Text: HvO Heubach
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Informationsveranstaltungen zum Übertritt  
an ein Gymnasium

Für Eltern von Schülern, die im Schuljahr 2018/2019 an das Gymnasium überwech-
seln wollen, stehen im Landkreis Miltenberg vier Gymnasien zur Auswahl:
Das Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach ist ein Sprachliches Gymnasium (Sprachen-
folge: 5. Klasse Englisch, 6. Klasse Französisch oder Latein, 8. Klasse Spanisch oder 
Französisch) und ein Naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (Sprachen-
folge: 5. Klasse Englisch; 6. Klasse Französisch oder Latein); ab der 11. Jahrgangs-
stufe kann die 2. Fremdsprache durch Spanisch ersetzt werden.
Das Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg ist ein Sprachliches Gymnasium 
(Sprachenfolge: 5. Klasse Englisch; 6. Klasse Latein; 8. Klasse Spanisch), ein Na-
turwissenschaftlich-technologisches Gymnasium (Sprachenfolge: 5. Klasse Englisch; 
6. Klasse Französisch oder Latein) und ein Musisches Gymnasium (Sprachenfolge: 
5. Klasse Englisch, 6. Klasse Latein); ab der 11. Jahrgangsstufe kann die 2. Fremd-
sprache durch Spanisch ersetzt werden.
Das Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld ist ein Sprachliches Gymnasium (Spra-
chenfolge: 5. Klasse Englisch; 6. Klasse Latein oder Französisch; 8. Klasse Franzö-
sisch oder Spanisch) und ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Gymnasium 
mit sozialwissenschaftlichem Profil (Sprachenfolge: 5. Klasse Englisch; 6. Klasse 
Französisch oder Latein); ab der 11. Jahrgangsstufe kann die 2. Fremdsprache durch 
Spanisch oder Türkisch ersetzt werden.
Das Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach ist ein Naturwissenschaft-
lich-technologisches Gymnasium und ein Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches 
Gymnasium mit wirtschaftswissenschaftlichem Profil (Sprachenfolge: 5. Klasse Eng-
lisch, 6. Klasse Latein oder Französisch); ab der 11. Jahrgangsstufe kann die 2. 
Fremdsprache durch Spanisch ersetzt werden.
Die Gymnasien führen zur uneingeschränkten Hochschulreife und sind koedu-
kativ. Es finden folgende schulspezifische Informationsabende statt:
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg am Dienstag, 27.02.2018, 18.00 
Uhr: Informationsvortrag, anschließend: Rundgang durch das Schulgebäude
Karl-Ernst-Gymnasiums Amorbach am Freitag, 02.03.2018, 15.00 Uhr:
Informationsvortrag, anschließend: Rundgang durch das Schulgebäude
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach am Dienstag, 06.03.2018, ab 17.00 
Uhr: Rundgang durch das Schulgebäude, 19.00 Uhr: Informationsvortrag
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld am Donnerstag, 08.03.2018, ab 17.00 Uhr: 
Rundgang durch das Schulgebäude, 19.00 Uhr: Informationsvortrag
Die Eltern und interessierte Schülerinnen und Schüler werden über die Schulorgani-
sation, die verschiedenen Ausbildungsrichtungen und eventuelle Neuerungen ab dem 
Schuljahr 2018/2019 informiert. Bei einem Rundgang können sie die Räumlichkeiten 
der jeweiligen Schule kennenlernen.
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Terminhinweise:
Anmeldung an den Gymnasien:
Montag, 07. Mai 2018: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Dienstag, 08. Mai 2018 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch, 09. Mai 2018: 8.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr
Donnerstag, 10. Mai 2018: Feiertag
Freitag, 11. Mai 2018 8.00 - 13.00 Uhr
Zur Anmeldung nach der Jahrgangsstufe 4 sind das Übertrittszeugnis der Grundschu-
le und die Geburtsurkunde mitzubringen. Fahrschüler aus dem Landkreis Miltenberg 
bzw. Aschaffenburg benötigen zusätzlich ein aktuelles Passfoto.
Bei Schülern aus einem anderen Bundesland ersetzt das Halbjahreszeugnis und der 
Vermerk einer Eignung für das Gymnasium das Übertrittszeugnis.
Mit einem Durchschnitt von 2,33 oder besser in den Fächern Deutsch, Mathematik, 
Heimat- und Sachunterricht erfolgt der Übertritt von der Grundschule ohne Probeun-
terricht.
Für Schüler, die ohne entsprechende Empfehlung der Grundschule an das Gymnasi-
um übertreten wollen, findet der Probeunterricht von Dienstag, 15.05., bis Donners-
tag, 17.05.2018, statt.
Der Übertritt aus Jahrgangsstufe 5 der Hauptschule ist möglich mit einem Durchschnitt 
von 2,0 oder besser in den Fächern Mathematik und Deutsch im Jahreszeugnis. Eine 
Voranmeldung in der Woche vom 7. Mai bis 11. Mai 2018 (s. o.) ist mit dem Zwischen-
zeugnis notwendig. Die endgültige Anmeldung erfolgt in den ersten drei Sommerferi-
entagen. Ein Probeunterricht nach Jahrgangsstufe 5 ist nicht mehr vorgesehen.
Karl-Ernst-Gymnasium Amorbach
Tel: 0 93 73 / 9 71 13, Fax: 0 93 73 / 97 11 50
E-Mail: schule@amorgym.de Homepage: www.amorgym.de
Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg
Tel: 0 93 71 / 94 97 0, Fax: 0 93 71 / 94 97 16
E-Mail: direktorat@jbg-miltenberg.de
Homepage: www.jbg-miltenberg.de
Julius-Echter-Gymnasium Elsenfeld
Tel: 0 60 22 / 83 93, Fax: 0 60 22 / 64 95 09
E-Mail: verwaltung@julius-echter-gymnasium.de 
Homepage: www.julius-echter-gymnasium.de
Hermann-Staudinger-Gymnasium Erlenbach
Tel: 0 93 72 / 54 50, Fax: 0 93 72 / 94 00 137
E-Mail: sekretariat@hsgerlenbach.de
Homepage: www.hsgerlenbach.de    Text: siehe aufgeführte Schulen
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Müllabfuhr im Winter:  
Tipps für Bürgerinnen und Bürger

Die Müllabfuhr im Winter ist für die Müllwerker stets eine Herausforderung. Die Kom-
munale Abfallwirtschaft gibt den Bürgern deshalb Tipps, wie man zum einen den Müll-
werkern die harte Arbeit im Winter erleichtern kann und zum anderen, wie man im 
Winter seine Abfälle am besten entsorgen kann. So sollte man darauf achten, dass 
die Abfälle in der Biotonne nicht fest frieren, so z.B. durch das Eingeben von Papier 
auf den Boden der leeren Tonne. Die Abfallgefäße sollten erst morgens, spätestens 
um 7 Uhr bzw. 6 Uhr im Altstadtbereich von Miltenberg herausgestellt werden, um das 
Festfrieren von Abfällen zu vermeiden. Sie sollten zudem an leicht zugängliche Stellen 
gestellt werden und nicht hinter die höchsten Schneehaufen. Bei Schneefall sollten 
die Bürger daran denken, dass die Abfallgefäße und bei Sperrmüllabfuhr auch diese 
Abfälle von den Müllwerkern zu sehen sein müssen.
Bitte beachten Sie, dass Müllfahrzeuge bei winterlichen Straßenverhältnissen im Ge-
gensatz zu PKW‘s manche Straßen nicht anfahren können. Straßen, die für Müllfahr-
zeuge nicht anfahrbar sind, werden nicht wiederholt angefahren. Abfälle können in die-
sen Straßen erst bei der nächsten regulären Abfuhr der entsprechenden Abfallfraktion 
geholt werden. Abfälle müssen deshalb wieder von der Straße zurückgeholt werden, 
wenn sie abends noch nicht abgeholt wurden. Die Abfuhrfirmen melden betroffene 
Straßen der Landkreisverwaltung. In Straßen, die nicht angefahren werden konnten, 
sind bei der nächsten regulären Abfuhr ausnahmsweise Beistände erlaubt. Restmüll 
sollte dann in geeigneten Müllsäcken bereitgestellt werden, für Bioabfälle sollten Pa-
piersäcken oder Kartons verwendet werden. Altpapier kann gebündelt oder in Kartons 
verpackt bereitgestellt werden. In diesen Fällen müssen keine gebührenpflichtigen 
Restmüll- oder Grüngutsäcke verwendet werden. Für Bioabfall und Altpapier dürfen 
keinesfalls Kunststoffsäcke verwendet werden. Dies gilt aber nicht für Sperrmüll, Alt-
holz, Altschrott und Elektronikschrott. Bitte beachten Sie, dass die Regelung nur bei 
winterlichen Verkehrsbehinderungen, nicht aber bei festgefrorenen Abfällen gilt.
Die Landkreisverwaltung bittet um Verständnis, dass es vorkommen kann, dass mor-
gens das Bioabfallfahrzeug eine Straße nicht anfahren kann, das Fahrzeug, das gelbe 
Säcke einsammelt, nachmittags jedoch problemlos fahren kann. Sollten ganze Orts-
teile aufgrund winterlicher Verhältnisse nicht angefahren werden können, werden ge-
fundene Lösungen ortsüblich über die Gemeinden bekannt gegeben.
Bitte verzichten Sie auf unnötige Anrufe im Landratsamt und den Entsorgungsunter-
nehmen, wenn die Müllabfuhr im Winter nicht zur gewohnten Zeit kommt. Bitte warten 
Sie erst den ganzen Arbeitstag ab.
Das Landratsamt weist darauf hin, dass das wiederholte Anfahren von nicht befahr-
baren Straßen der Umwelt schadet, das Unfallrisiko erhöht und zu Verzögerungen 
der Müllabfuhr in anderen Straßen und Gemeinden führt. Zudem kann es auch bei 
der Müllabfuhr bei winterlichen Straßenverhältnissen generell zu Behinderungen und 
Verzögerungen je nach Höhenlage der Gemeinde kommen.
Diese Regelungen sind erforderlich, um auch im Winter die Abfallentsorgung aufrecht-
erhalten zu können. Bitte unterstützen Sie die Müllwerker bei ihrer harten Arbeit im 
Winter.  Text: Landratsamt Miltenberg
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Veranstaltungskalender
Kleinheubach

Donnerstag, 08.02.2018 
19:30 Uhr  Markt Kleinheubach - Sitzung des Marktgemeinderates im 
 Sitzungssaal des Rathauses, maßgeblich sind die öffentlichen 
 Sitzungsbekanntmachungen
Donnerstag, 08.02.2018 
20:00 Uhr  Garten- und Naturfreunde Kleinheubach - Monatsversammlung mit  
 Referat von Gerhard Fischer über das Thema „Der Mensch, ein  
 soziales Wesen“ im Sportheim
Montag, 12.02.2018 
19:30 Uhr  CCK Hannjörche e.V. - Rosenmontagsball im  
 „Bürgerzentrum Hofgarten“
Dienstag, 13.02.2018 
13:30 Uhr CCK Hannjörche e.V. - Kinderfasching im „Bürgerzentrum Hofgarten“  
 und anschließend Faschingsverbrennung
Mittwoch, 14.02.2018 
14:00 Uhr  Wanderverein „Freiheit“ (Odenwaldklub e.V.) - Seniorenwanderung,  
 Anfahrt Freudenberg - Staustufe - Friedhof und zurück (ca. 3 km).  
 Führung: Hartmut Braun
Donnerstag, 15.02.2018 
09:30 Uhr  ChurNatur Kleinheubach - Kinder bauen Nistkästen u. Fledermaus- 
 kästen, Treffpunkt: Holztechnik Konrad, Riedener Str. 1,  
 63928 Eichenbühl-Pfohlbach, Anmeldung erforderlich
Freitag, 16.02.2018 
19:30 Uhr  Heimat- und Geschichtsverein Kleinheubach -  
 Mitgliederversammlung im Sportheim
Samstag, 17.02.2018 
11:00 Uhr  Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach - Sirenenprobe
Samstag, 17.02.2018 
19:00 Uhr  Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach - Übung
Sonntag, 18.02.2018 
10:00 Uhr  Wanderverein „Freiheit“ (Odenwaldklub e.V.) - Wanderung, Anfahrt  
 Schneeberg - Zittenfelden - Rundwanderung auf S6 (ca. 13 km).  
 Rucksackverpflegung. Führung: E. + F. Zink
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Vorschau:
Donnerstag, 22.02.2018 
19:00 Uhr  Freiwillige Feuerwehr Kleinheubach - Atemschutz
Freitag, 23.02.2018 
19:30 Uhr  SG Eintracht Kleinheubach - Kikeriki-Theater „Das Cabinett des  
 Dr. Goggelores“ im Hofgarten Kleinheubach
Freitag, 23.02.2018 
20:00 Uhr  Vogelfreunde Kleinheubach - Monatsversammlung im Sportheim  
 Bürgstadt bei Pietro
Samstag, 24.02.2018 
09:00 Uhr  Angelsportverein Kleinheubach e. V. - Arbeitseinsatz
Samstag, 24.02.2018 
19:30 Uhr  SG Eintracht Kleinheubach - Kikeriki-Theater „Das Cabinett des  
 Dr. Goggelores“ im Hofgarten Kleinheubach

Laudenbach
Mittwoch, 07.02.2018 
14:30 Uhr  Seniorenkreis Laudenbach - Seniorenfasching in der Turnhalle
Dienstag, 13.02.2018 
15:00 Uhr  FV Kickers Laudenbach - Kehraus im Sportheim
Mittwoch, 14.02.2018 
15:00 Uhr Angelsportverein Laudenbach - Matjesessen in der Anglerhütte
Mittwoch, 14.02.2018 
19:00 Uhr  Freie Wähler Laudenbach - Politischer Aschermittwoch mit  
 Heringsessen im Sportheim
Freitag, 16.02.2018 
19:30 Uhr  Turnverein Laudenbach - Jahreshauptversammlung in der Turnhalle
Samstag, 17.02.2018 
11:00 Uhr Freiwillige Feuerwehr Laudenbach - Sirenenprobealarm
Dienstag, 20.02.2018 
19:30 Uhr  Gemeinde Laudenbach - Sitzung des Gemeinderates  
 im Sitzungssaal - maßgeblich sind die öffentlichen  
 Sitzungsbekanntmachungen -
Vorschau:
Samstag, 24.02.2018 
 Gesangverein Laudenbach - Chor „intakt“ Probenwochenende  
 im Feuerwehrhaus
Sonntag, 25.02.2018 
 Gesangverein Laudenbach - Chor „intakt“ Probenwochenende  
 im Feuerwehrhaus
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Sonntag, 25.02.2018 
13:00 Uhr  Wanderverein Laudenbach - Wanderung „Rund um Würzberg“,  
 Treffpunkt: Feuerwehrhaus

Rüdenau
Donnerstag, 08.02.2018 
20:11 Uhr  CCR - Weiberfasching an der CCR Narrhalla (Lagerhalle)
Samstag, 10.02.2018 
17:00 Uhr  CCR - Häckerkappenabend in der CCR Narrhalla (Lagerhalle)
Sonntag, 11.02.2018 
 CCR - Teilnahme am Kreisfaschingsumzug
Dienstag, 13.02.2018 
11:11 Uhr CCR - Zigeunerlager an der CCR Narrhalla (Lagerhalle)
Mittwoch, 14.02.2018 
19:00 Uhr  CCR - Heringsessen (vereinsintern)
Samstag, 17.02.2018 
11:00 Uhr Freiwillige Feuerwehr Rüdenau - Sirenenprobealarm
Vorschau:
Sonntag, 25.02.2018 
13:00 Uhr Wanderverein Rüdenau - Wanderung zum Plattenberg
Sonntag, 25.02.2018 
18:00 Uhr  Kirchengemeinde Rüdenau - Auszählung Pfarrgemeinderatswahl  
 im Pfarrhaus
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Gottesdienst für Liebende
Die Kirchengemeinden laden ein zu einem 

      Gottesdienst für Liebende –  
eine ökumenische Segnungsfeier zum Valentinstag   

in der Evangelischen Pfarrkirche St. Martin Kleinheubach  
am Dienstag, 20. Februar 2018 um 18.30 Uhr

Ein kurzweiliger Gottesdienst  für Paare, verheiratet oder nicht, jung oder alt, mit der 
Möglichkeit, sich segnen zu lassen. Musikalische Begleitung: Annamaria und Kathari-
na Gielen (Harfe, Gambe, Dudelsack)
Dieses Jahr wurde der Termin vom 14.2. auf 20.2. wegen des Aschermittwochs 
verschoben.
Es laden ein:
Katholische Pfarreiengemeinschaft „Am Engelberg“ und 
Evangelische Kirchengemeinde Kleinheubach
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Apotheken-Notdienstplan
Mi. 07.02.2018   
Mäander-Apotheke Tel. 09371 / 2944  Hauptstr. 32 Miltenberg  
Mömlingtal-Apotheke Tel. 06022 / 681857  Hauptstr. 24 Mömlingen 
Do. 08.02.2018   
Engelberg-Apotheke Tel. 09371 / 3637  Hauptstr. 11 Großheubach 
Fr. 09.02.2018   
Adler-Apotheke Tel. 09371 / 9480700  Kolpingstr. 2 Bürgstadt 
Apotheke Eschau Tel. 09374 / 1266  Elsavastr. 95 Eschau 
Sa. 10.02.2018   
Schwanen-Apotheke Tel. 09372 / 2440  Rathausstr. 4 Klingenberg  
Nibelungen-Apotheke Tel. 09373 / 1632  Marktplatz 11 Amorbach 



Amts- und Mitteilungsblatt VG Kleinheubach Nr. 3 vom 7.2.2018 – Seite 66

So. 11.02.2018   
Löwen-Apotheke Tel. 09373 / 1616  Loehrstr. 4 Amorbach
Mo. 12.02.2018   
Martins-Apotheke Tel. 09371 / 7009  Miltenberger Str. 7 Bürgstadt  
Stadt-Apotheke Tel. 09372 / 5483  Elsenfelder Str. 3 Erlenbach 
Di. 13.02.2018   
Michaelis-Apotheke Tel. 09371 / 4499  Bürgstädter Str. 26 Miltenberg 
Mi. 14.02.2018   
Nord-Apotheke Tel. 09371 / 3130  Brückenstr. 25 Miltenberg  
Franken-Apotheke Tel. 09372 / 944494  Odenwaldstr.8 Wörth a.Main 
Do. 15.02.2018   
easy-Apotheke Tel. 09371 / 6504254  In der Seehecke 1 Kleinheubach  
Alte Stadt-Apotheke Tel. 06022 / 8519  Römerstr. 35 Obernburg 
Fr. 16.02.2018   
Abtei-Apotheke Tel. 09373 / 97370  Debonstr. 3 D Amorbach 
Sa. 17.02.2018   
Anker-Apotheke Tel. 09371 / 6689801  Hauptstr. 21 - 23 Miltenberg  
Markt-Apotheke Tel. 06022 / 21225  Faehrstr. 2 Kleinwallstadt 
So. 18.02.2018   
Mäander-Apotheke Tel. 09371 / 2944  Hauptstr. 32 Miltenberg  
Elsava-Apotheke Tel. 06022 / 9100  Erlenbacherstr. 16 Elsenfeld 
Mo. 19.02.2018   
Engelberg-Apotheke Tel. 09371 / 3637  Hauptstr. 11 Großheubach  
Sonnen-Apotheke Tel. 06022 / 8960  Marienstr. 6 Elsenfeld 
Di. 20.02.2018   
Adler-Apotheke Tel. 09371 / 9480700  Kolpingstr. 2 Bürgstadt  
Markt-Apotheke Tel. 09374 / 99927  Hauptstr. 71 Mönchberg 
Mi. 21.02.2018   
Nibelungen-Apotheke Tel. 09373 / 1632  Marktplatz 11 Amorbach  
Turm-Apotheke Tel. 06022 / 22744  Hauptstr. 19 Großwallstadt

(ohne Gewähr)

Zahnärztlicher Notdienst
von 10.00 - 12.00 Uhr und 18.00 - 19.00 Uhr

07.02.2018
E. Bittner Tel.: 06028 / 5300  Bahnhofstr. 43  Sulzbach
10. - 11.02.2018
J. Mannherz Tel.: 09371 / 3145  Hauptstr. 25  Miltenberg
E.J. Müller Tel.: 06022 / 25419 Ringstr. 3  Kleinwallstadt
12. - 13.02.2018
T. Mannherz Tel.: 09371 / 3145  Hauptstr. 25  Miltenberg
E.U. Grote Tel.: 06022 / 623650  Miltenberger Str. 1a  Obernburg
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14.02.2018
E. J. Müller Tel.: 06022 / 25419  Ringstr. 3  Kleinwallstadt
17. - 18.02.2018
B. Neuber Tel.: 09371 / 9493087  Hauptstr. 59-61  Miltenberg
J. Barth Tel.: 09372 / 944244  Lindenstr. 4  Erlenbach
21.02.2018
J. Barth Tel.: 09372 / 944244  Lindenstr. 4  Erlenbach

(ohne Gewähr)

Ab sofort finden Sie den aktuellen Notdienst auf unserer Homepage
www.notdienst-zahn.de – Presse – immer für die kommenden 6 Wochen im Voraus.

Notfalldienstzeiten: von 10 - 12 Uhr und 18 - 19 Uhr Anwesenheit in der Praxis,
in der übrigen Zeit besteht Rufbereitschaft.

Tierärztliche Rufbereitschaft
Rufbereitschaftsplan der Tierärzte im Landkreis Miltenberg
10. – 11.02.2018
Johannes H. Koch Tel.: 09372/9407871 Seeweg 5 Erlenbach
17. – 18.02.2018
Meinunger & Tel.: 09371/8652  Bischoffstr. 31 Miltenberg 
Wölfelschneider

(ohne Gewähr)
Telefonisch erreichbar von Freitag 19.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr, an Feiertagen von 
19.00 Uhr am Vorabend bis 7.00 Uhr des folgenden Werktages (wenn keine abwei-
chenden Zeiten angegeben sind).

Ärztlicher Notfalldienst
für den Bereich Klingenberg für den Bereich Miltenberg
Montag 18.00 Uhr bis Dienstag 8.00 Uhr Freitag ab 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr und
Dienstag 18.00 Uhr bis Mittwoch 8.00 Uhr Mittwoch 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr
Mittwoch 13.00 Uhr bis Donnerstag 8.00 Uhr
Donnerstag 18.00 Uhr bis Freitag 8.00 Uhr
Freitag 13.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr

Der Diensthabende ist ausschließlich über die Telefonzentrale des Bereitschafts- 
dienstes der kassenärztlichen Vereinigung (KV) zu erfahren: Telefon 116 117
Sie erhalten hier auch Auskunft über den diensthabenden Augenarzt.
Für lebensbedrohliche Fälle weiterhin die 112 wählen.
Notfallfax für Hörgeschädigte 
aus dem Telefonnetz des Landkreises Miltenberg ist die 112
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Beratungsstelle für Senioren und pflegende Angehörige
Brückenstr. 19, Miltenberg, Tel. 09371 / 6694920, 
Sprechzeiten: dienstags 15 - 17 Uhr und donnerstags 9 - 11 Uhr.
Bahnstr. 22, Erlenbach, Tel. 09372 / 9400075, 
Sprechzeit: mittwochs 9 - 12 Uhr
E-Mail: info@seniorenberatung-mil.de; www.seniorenberatung-mil.de

Ökumenischer Hospizverein im Landkreis Miltenberg
bietet schwerkranken und sterbenden Menschen sowie ihren Angehörigen und Freun-
den Beratung, Unterstützung und Begleitung an.
Kontakt: 0176 - 34 51 20 60; www.hospizverein-miltenberg.de

Ambulanter Kinderhospizdienst
Auf vielfältige Weise unterstützen die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten Kinder- 
und Jugendhospizdienstes zahlreiche Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern.
Kontakt: Ambulanter Kinder- und Jugendhospizdienst, Am Schlosspark 6, 
63924 Kleinheubach, Telefon: 09371 / 660 68 51, www.akhd-miltenberg.de

A G E N T U R M A R K E T I N G M E D I E N
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Anzeigen in Ihrem Amts- und Mitteilungsblatt sind…

… ganz nah dran: 
Amtliche Nachrichten und kommunal Wissenswertes erhöhen das  
Leseinteresse auch für die Anzeigen in deren Umfeld deutlich.

… ganz stark gelesen:
Mehrmalige Nutzung bis zur nächsten Ausgabe und hohe  
Leserbindung über Jahre.

… ganz gezielt angesprochen:
Zielgerichtete Werbung durch örtliche Nähe ohne große Streuverluste.

… ganz und gar glaubwürdig:
Das seriöse redaktionelle Umfeld an Amts-, Kirchliche- und Vereins- 
Nachrichten wirkt sich auch positiv auf Ihre Werbebotschaft aus.

… ganz schön günstig:
Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis.

• Durchschlagskräftige Marketing-Konzepte
• Erfolgreiche Werbung & Drucksachen

Sehen…
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A G E N T U R M A R K E T I N G M E D I E N

…und gesehen werden.

Hauptstr. 8 | 63924 Kleinheubach | Tel. 0 93 71 –  44 07 | hansenwerbung.de
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Fenster und Türen direkt vom Hersteller

Fenster • Haustüren • Garagentore • Sonnenschutz

LÖWE Fenster Löffler GmbH
Verkauf mit Ausstellung und Produktion:
63839 Kleinwallstadt ∙ Siemensstraße 4
Tel. 06022-66300
info@loewe-fenster.de ∙ www.loewe-fenster.de
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